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Verfassung des Kantons Aargau (Kantonsverfassung, KV); Änderung; 1. Beratung 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SAR Nummern) 
Neu: – 
Geändert: 110.000 
Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Oktober 2025 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
19. Januar 2026 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Verfassung 
des Kantons Aargau 
(Kantonsverfassung, KV) 

   

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 110.000 (Ver-
fassung des Kantons Aargau 
[Kantonsverfassung, KV] vom 
25. Juni 1980) (Stand 30. Juni 
2024) wird wie folgt geändert: 

   

§  92 
4. Kollegialsystem 

    

1 Der Regierungsrat fasst 
seine Beschlüsse als Kollegial-
behörde. 

    

Antrag / Minderheitsantrag AVW: 
Seite 2 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/110.000/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Oktober 2025 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
19. Januar 2026 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Er wählt den Landammann 
und den Landstatthalter auf 
die Dauer eines Jahres. Eine 
Wiederwahl für das nächstfol-
gende Jahr ist ausgeschlos-
sen. 

2 Er wählt […] das Regierungs-
präsidium auf die Dauer eines 
Jahres. Eine Wiederwahl für 
das nächstfolgende Jahr ist 
ausgeschlossen. 

Beibehaltung geltendes Recht Zustimmung  

3 Der Staatsschreiber leitet die 
Staatskanzlei, die dem Regie-
rungsrat als allgemeine Stabs-
stelle dient. 

    

§  107 
Organisation 

    

1 Notwendige Organe jeder 
Gemeinde sind die Gesamtheit 
der Stimmberechtigten an der 
Urne, die Gemeindeversamm-
lung oder der Einwohnerrat, 
der Gemeinderat und der Ge-
meindeammann. 

1 Notwendige Organe jeder 
Gemeinde sind die Gesamtheit 
der Stimmberechtigten an der 
Urne, die Gemeindeversamm-
lung oder der Einwohnerrat, 
der Gemeinderat und […] das 
Gemeindepräsidium. 

Minderheitsantrag  
Beibehaltung geltendes Recht 

Festhalten  
(Ablehnung Minderheitsantrag) 

 

2 Die Gemeinden legen im 
Rahmen von Verfassung und 
Gesetz ihre Organisation in ei-
ner Gemeindeordnung fest. 

    

 II.    

 Keine Fremdänderungen.    

 III.    

 Keine Fremdaufhebungen.    
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Oktober 2025 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
19. Januar 2026 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 IV.    

 Die Änderung unter Ziff. I. tritt 
am 1. April 2027 in Kraft. 

   

 Aarau,     

 Präsident des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


